
Modellstudiengang Humanmedizin    
Bewerbung für ein höheres Fachsemester 
Checkliste Wintersemester 2026/2027 
 
 
Eine Zulassung für das entsprechende Semester ist grundsätzlich nur möglich, wenn alle unten aufgeführten 
Leistungen vollständig erbracht wurden Teil- oder Einzelleistungen sind nicht zulässig, und eine Nachholung 
von Teilleistungen ist nicht möglich. Wählen Sie ggf. ein niedrigeres Fachsemester für die Bewerbung.  
 

 
Nachzuweisende Prüfungen, Leistungsnachweise/Scheine, Zeugnisse o. ä. 
(Stand: 05.05.2026, Referenz: Studienjahr 2025/26) 

Bewerbung für  
3. Fachsemester 

Option 1: Bewerbung mit Erstem Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) 
 
Option 2: Bewerbung mit Zulassungsbescheid für den Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung (M1) 
 Der bestandene Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) ist zeitnah 

nachzuweisen.  
 Hinweis: Das Prüfungsrechtsverhältnis besteht mit dem (Bundes-)Land, in dem das 

Prüfungsverfahren für den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) begonnen 
wurde und muss auch dort abgeschlossen werden. 

 
Im 2. Studienjahr werden von Uni-Wechsler*innen mit Erstem Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung 4 Modulklausuren ausschließlich mit klinischen Inhalten abgelegt (sogenannte 
„Kompensationsprüfungen“: Modulklausuren reduziert um die vorklinischen Inhalte). 
Die klinischen Inhalte des 1. Studienjahres werden in einer weiteren 
Kompensationsklausur gebündelt nachgeholt. 
 
Eine ausführliche Beratung hierzu erfolgt nach erfolgreicher Einschreibung. 

Bewerbung für  
5. Fachsemester 

□ Erster AbschniƩ der Ärztlichen Prüfung (M1) 
 
Zusätzlich sind folgende Leistungsnachweise gemäß § 27 ÄApprO zwingend 
nachzuweisen: 
Fächer 
□ Allgemeinmedizin 
□ Dermatologie, Venerologie 
□ Pharmakologie, Toxikologie 
Querschnittsbereiche 
□ Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik 
□ Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliches Gesundheitswesen 
□ Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz 

Bewerbung für 
7. Fachsemester 

□ Erster AbschniƩ der Ärztlichen Prüfung (M1) 
 
Zusätzlich sind folgende Leistungsnachweise gemäß § 27 ÄApprO zwingend 
nachzuweisen: 
Fächer 
□ Allgemeinmedizin 
□ Dermatologie, Venerologie 
□ Frauenheilkunde, Geburtshilfe 
□ Humangenetik 
□ Kinderheilkunde 
□ Klinische Chemie, LaboratoriumsdiagnosƟk 
□ Pathologie 
□ Pharmakologie, Toxikologie 
□ Rechtsmedizin 
□ Urologie 
Querschnittsbereiche 



□ Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik 
□ Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliches Gesundheitswesen 
□ Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz 
Blockpraktika 
□ Kinderheilkunde 
□ Frauenheilkunde 
□ Allgemeinmedizin 

Bewerbung für  
9. Fachsemester 

□ Erster AbschniƩ der Ärztlichen Prüfung (M1) 
 
Zusätzlich sind folgende Leistungsnachweise gemäß § 27 ÄApprO zwingend 
nachzuweisen: 
Fächer 
□ Allgemeinmedizin 
□ Anästhesiologie 
□ Arbeitsmedizin, Sozialmedizin 
□ Augenheilkunde 
□ Chirurgie 
□ Dermatologie, Venerologie 
□ Frauenheilkunde, Geburtshilfe 
□ Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
□ Humangenetik 
□ Innere Medizin 
□ Kinderheilkunde 
□ Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik 
□ Neurologie 
□ Orthopädie 
□ Pathologie 
□ Pharmakologie, Toxikologie 
□ Rechtsmedizin 
□ Urologie 
Querschnittsbereiche 
□ Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik 
□ Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliches Gesundheitswesen 
□ Medizin des Alterns und des alten Menschen 
□ Noƞallmedizin 
□ Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie 
□ Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz 
Blockpraktika 
□ Innere Medizin 
□ Chirurgie 
□ Kinderheilkunde 
□ Frauenheilkunde 
□ Allgemeinmedizin 

Bewerbung für  
11. Fachsemester 

Option 1: Bewerbung mit Erstem Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) und Zweitem 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) 
Das Studium wird im 11. Fachsemester zum Wintersemester aufgenommen. 
 
Option 2: Bewerbung mit Erstem Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) und 
Zulassungsbescheid für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) 
 Der bestandene Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) ist zeitnah 

nachzuweisen. 
 Hinweis: Das Prüfungsrechtsverhältnis besteht mit dem (Bundes-)Land, in dem das 

Prüfungsverfahren für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2) 
begonnen wurde und muss auch dort abgeschlossen werden. 

 Das Studium wird – Bestehen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (M2) 
vorausgesetzt – im 11. Fachsemester zum Wintersemester aufgenommen und es 
erfolgt die Zulassung ins Praktische Jahr (PJ). 

 



 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg führt seit dem Wintersemester 2012/13 im Studiengang 
Humanmedizin einen Modellstudiengang durch. Der Modellstudiengang Humanmedizin in Oldenburg ist nach 
der Ärztlichen Approbationsordnung gestaltet, unterscheidet sich jedoch in Bezug auf Inhalt und die zeitliche 
Reihenfolge erheblich von einem Regelstudiengang.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Webseiten zum      Modellstudiengang Humanmedizin.  
 
 

Die Prüfung erfolgt ausschließlich unter hochschulzulassungsrechtlichen Gesichtspunkten. 
Eine prüfungsrechtliche Aussage ist damit nicht verbunden. 
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